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Friedhofsordnung 

für den Friedhof der Ev.-luth. St. Nicolai-Kirchengemeinde 

Altenbruch in Altenbruch vom 13. Oktober 1983 und 8. Dezember 1983 

in der zuletzt geänderten Fassung vom 13. März 2006 
zuletzt geändert am 16. November 2015 

 

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 

1973 (Kirchl. Amtsblatt 1974, Seite 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. St. Nicolai-Kirchengemeinde Altenbruch am 13. 

Oktober 1983 und 8. Dezember 1983 (zuletzt geändert am 16. November 2015) folgende Friedhofsordnung beschlossen: 

 

Berücksichtigt wurden Änderungen vom 25.11.2016 

 

 

I. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

 

§ 1 

Geltungsbereich und Friedhofszweck 

 

(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. Nicolai-Kirchengemeinde Altenbruch in seiner jeweiligen 

Größe. Der Friedhof umfasst zurzeit die Flurstücke 3/2; teilw. 6/1 Flur 15 Gemarkung Altenbruch in Größe von insgesamt 

2,4239 ha. Eigentümer der Flurstücke ist die Nicolai-Kirchengemeinde. 

 

(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-luth. Nicolai-

Kirchengemeinde Altenbruch/Gemeinde Cuxhaven, Ortsteil Altenbruch, hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht 

auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. 

 

(3) Die Bestattung anderer Personen bedarf der vorherigen Genehmigung des Kirchenvorstandes. 

 

 

§ 2 

Schließung und Entwidmung 

 

(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile oder einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund beschränkt 

geschlossen, geschlossen oder entwidmet werden. 

 

(2) Nach der beschränkten Schließung werden Nutzungsrechte nicht mehr verliehen. Bei bestehenden Nutzungsrechten an 

mehrstelligen Grabstätten dürfen Beisetzungen nur noch auf unbelegten Grabstellen vorgenommen werden. Eine Verlängerung 

des Nutzungsrechtes ist lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit zulässig. 

 

(3) Nach der Schließung dürfen Beisetzungen nicht mehr vorgenommen werden. 

 

(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Entwidmung wird erst 

ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine angemessene 

Pietätsfrist vergangen ist. 

 

 

§ 3 

Friedhofsverwaltung 

 

(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand verwaltet. 

 

(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung, den kirchlichen Bestimmungen und den 

allgemeinen staatlichen Vorschriften. 

 

(3) Mit der Wahrnehmung der laufenden Verwaltungsaufgaben kann der Kirchenvorstand einen Ausschuss oder eine 

kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen. 

 

(4) Die kirchliche Aufsicht richtet sich nach dem jeweils geltenden kirchlichen Recht. 
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§ 4 

Amtshandlungen 

 

(1) Bestattungen sind rechtzeitig vorher bei dem Pfarramt des Friedhofsträgers anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die 

Bestattung leiten und wer sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird. 

 

(2) Das Pfarramt des Friedhofsträgers kann nach Anhörung des Kirchenvorstandes denjenigen, der die Bestattung leiten oder 

bei der Bestattung gestaltend mitwirken soll, ausschließen, wenn er verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glauben 

oder die evangelische Kirche getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist. 

 

(3) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der Genehmigung des Kirchenvorstandes. 

 

 

II. ORDNUNGSVORSCHRIFTEN 

 

§ 5 

Öffnungszeiten 

  

(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekanntgegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet. 

 

(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch vorübergehend geschlossen werden. 

 

 

§ 6 

Verhalten auf dem Friedhof 

 

(1) Der Friedhof erfordert ein der Würde des Ortes entsprechendes Verhalten. Äußerungen, die sich gegen den christlichen 

Glauben oder die evangelische Kirche richten, sind zu unterlassen. 

 

(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und unter der Verantwortung Erwachsener betreten. 

 

(3) Auf dem Friedhof ist nicht gestattet: 

 

a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen Kinderwagen, Handwagen und Rollstühlen, zu befahren, 

b) Waren aller Art und gewerbliche Dienste anzubieten und Druckschriften zu verteilen, 

c) Tiere, mit Ausnahme von Blindenhunden, mitzubringen, 

d) Abraum außerhalb der dafür vorgesehenen Plätze auszulegen, 

e) Einrichtungen und Anlagen einschließlich der Grabstätten zu verunreinigen oder zu beschädigen, 

f) zu lärmen oder zu spielen, 

g) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe von Bestattungsfeiern Arbeiten auszuführen, 

h) Kranzunterlagen und Unterlagen für Trauergebinde, Trauergestecke und Grabschmückungen, Blumengebinde- und 

 -gesteckhalter aus Kunststoff, Kunststoffblumen und Kunststoffpflanzen sowie Pflanzenzuchtbehälter aus Kunststoff, 

 soweit sie beim Auspflanzen an der Pflanze verbleiben, zu verwenden. 

i)  Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu verwerten. Insbesondere die 

Bereitstellung des Materials im Internet ist untersagt. 

 

(4) Der Kirchenvorstand kann Ausnahmen zulassen, soweit die Interessen anderer nicht beeinträchtigt werden. 

 

(5) Der Kirchenvorstand kann für die Ordnung auf dem Friedhof weitere Bestimmungen erlassen. 

 

(6) Den Anordnungen der mit der Aufsicht betrauten Personen ist Folge zu leisten. 

 

 

§ 7 

Dienstleistungen 
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(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Friedhof 
geltenden Bestimmungen zu beachten. 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher und 
personeller Hinsicht zuverlässig sind. 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf 
Dauer untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer  nach vorheriger Mahnung gegen für den Friedhof 
geltende Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. 
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend 
und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind nach 
Beendigung der Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und bei 
Unterbrechung der Tagesarbeit so herzurichten, dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. Die 
Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof keinen Abraum lagern. Geräte von Dienstleistungserbringern 
dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden. 
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zusammenhang 
mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 

 

 

III. ALLGEMEINE BESTATTUNGSVORSCHRIFTEN 

 

§ 8 

Anmeldung einer Beisetzung 

 

(1) Beisetzungen sind unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig anzumelden. 

 

(2) Bei einer Beisetzung in einer schon vorhandenen Wahlgrabstätte ist das Nutzungsrecht durch den Grabstelleninhaber 

nachzuweisen. 

 

(3) Der Zeitpunkt der Beisetzung wird vom Kirchenvorstand im Einvernehmen mit dem zuständigen Pastor festgelegt. Die 

Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden. 

 

 

§ 9 

Ruhezeiten 

 

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre, bei verstorbenen Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr ebenfalls 30 Jahre. 

 

(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre. 

 

 

§ 10 

Umbettungen und Ausgrabungen 

 

(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden. 

 

(2) Aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses können Leichen oder Aschen in ein anderes Grab gleicher Art 

umgebettet werden. Die Nutzungsberechtigten sind vorher zu hören, es sei denn, dass die Anschriften nicht rechtzeitig ermittelt 

werden können. 

 

(3) Ausnahmsweise kann auch den Angehörigen bei besonders wichtigen Gründen ein Recht auf Umbettung zustehen. 

Antragsberechtigt ist der jeweilige Nutzungsberechtigte. Bei allen Umbettungen muss das Einverständnis des Ehegatten, der 

Kinder und der Eltern durch schriftliche Erklärung nachgewiesen werden. Der Antragsteller hat sich schriftlich zu verpflichten, 

alle Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärtnerischer oder 

baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen etwa entstehen. 

 

(4) Jede Umbettung bedarf der vorherigen Genehmigung des Kirchenvorstandes. Bei der Umbettung von 
Leichen und Aschen, deren Mindestruhezeit gem. § 14 Nds. Bestattungsgesetz noch nicht abgelaufen ist, kann 
die Genehmigung erst erteilt werden, wenn für die Umbettung die schriftliche Genehmigung  der unteren 
Gesundheitsbehörde  vorliegt. Umbettungen von Leichen oder Aschen  innerhalb des gleichen Friedhofes sind 
mit Ausnahme der Fälle des Absatzes 2 nicht zulässig. 
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(5) Die Grabmale und ihr Zubehör können umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbestimmungen der neuen Grababteilung nicht 

entgegenstehen. 

 

(6) Leichen oder Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wieder auszugraben, bedarf einer behördlichen oder 

richterlichen Anordnung. 

 

 

 

IV. GRABSTÄTTEN 

 

§ 11 

Einteilung und Größen 

 

(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung: 

 

a) Wahlgrabstätten, 

b) Urnengrabstätten im Rasen, 

c) Wahlurnengräber im Rondell. 

 

(2) An den Grabstätten werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte nach dieser Friedhofsordnung verliehen. Ein 

Nutzungsrecht kann jeweils nur einer einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. 

 

(3) In jedem Grab dürfen nur eine Leiche und eine Urne oder zwei Urnen beigesetzt werden. Eine Mutter mit einem gleich-zeitig 

verstorbenen neugeborenen Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis zu fünf Jahren dürfen in einem Grab beigesetzt 

werden. 

 

(4) In einem bereits belegten Wahlgrab sowie einer Urnengrabstelle im Rasen darf eine Urne nur beigesetzt werden, wenn der 

bereits Beigesetzte der Ehegatte oder ein naher Verwandter des Verstorbenen war. 

 

(5) Die Grabstätten haben mindestens folgende Größe: 

 

a) Grabstellen für Erdbestattungen von Erwachsenen: Länge: 2,30 m, Breite: 1,15 m; die gleiche Mindestgröße gilt auch für 

Grabstellen für Erdbestattungen von Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr.  

b) Urnengrabstellen: Länge: 2,30 m, Breite: 1,15 m und 

c) für Urnen im Rasen: Länge: 0,70 m, Breite: 0,70 m und 

d) für Urnen im Rondell: Länge: 0,80 m, Breite 0,80 m. 

 

Im Einzelnen ist im Übrigen der Gestaltungsplan für den Friedhof maßgebend. 

 

(6) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 m, von der 

Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,60 m. 

Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 

 

(7) Gräber dürfen nur von denjenigen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür vom Kirchenvorstand bestimmt oder 

zugelassen sind. 

 

 

§ 12 

Wahlgrabstätten 

 

(1) Wahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre 

vom Tage der Verleihung an gerechnet. Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 2 Absatz 2 auf Antrag für 

Einzelwahlgrabstätten ebenso wie für zusammenhängende Wahlgrabstätten gegen Zahlung einer Gebühr nach der jeweiligen 

Gebührenordnung um 5, 10, 15, 20, 25 und 30 Jahre verlängert werden. 

Über das Nutzungsrecht wird eine Bescheinigung ausgestellt. An Stelle der Bescheinigung genügt auch die Quittung über die 

Bezahlung der Gebühr für das Nutzungsrecht. Der Kirchenvorstand ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung des 

Verlängerungsantrages aufzufordern. 
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(2) Überschreitet bei Beisetzungen die Ruhezeit (§ 9) das noch laufende Nutzungsrecht, so ist zur Wahrung der Ruhezeit das 

Nutzungsrecht um den notwendigen Zeitraum für die Grabstätte mit mindestens zwei zusammenhängenden Grabstellen zu 

verlängern. Die Gebühren richten sich nach der jeweiligen Gebührenordnung. 

 

(3) In einem Wahlgrab dürfen der Nutzungsberechtigte und folgende Angehörige des Nutzungsberechtigten beigesetzt 

werden: 

 

1. Ehegatte, 

2. Kinder (eheliche, nichteheliche, als Kind angenommene Kinder), 

3. Enkel (eheliche, nichteheliche, als Kind angenommene Kinder der Kinder), 

4. Eltern (auch Annehmende von als Kind angenommenen Personen), 

5. Geschwister (auch Halbgeschwister), 

6. Großeltern (auch Eltern der Annehmenden, die eine Person als Kind angenommen haben), 

7. Ehegatten der Kinder, der Enkel, der Geschwister, 

8. Erben, die nicht unter den vorgenannten Personenkreis fallen, soweit es sich um natürliche Personen handelt. 

 

Grundsätzlich entscheidet der Nutzungsberechtigte, wer von den beisetzungsberechtigten Personen beigesetzt wird. Kann 

nach dem Tode eines Beisetzungsberechtigten die Entscheidung des Nutzungsberechtigten dem Kirchenvorstand nicht 

rechtzeitig vor der Beisetzung mitgeteilt werden, so ist der Kirchenvorstand nach pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die 

Beisetzung zuzulassen. 

Die Beisetzung anderer Personen, auch nichtverwandter Personen (z. B. Angehörige des Ehegatten, beiderseitige Stiefkinder 

des Nutzungsberechtigten und seines Ehegatten, Stiefgeschwister, Verlobte) bedarf eines Antrages des Nutzungsberechtigten 

und der Genehmigung des Kirchenvorstandes. 

 

(4) Der Nutzungsberechtigte kann zu seinen Lebzeiten sein Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 Nr. 1 bis 8 genannten 

Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche Erklärungen des bisherigen und des neuen 

Nutzungsberechtigten sowie die schriftliche Genehmigung des Kirchenvorstandes erforderlich. 

 

(5) Der Nutzungsberechtigte soll dem Kirchenvorstand schriftlich mitteilen, auf welchen seiner beisetzungsberechtigten 

Angehörigen das Nutzungsrecht nach seinem Tode übergehen soll. Eine schriftliche Einverständniserklärung des 

Rechtsnachfolgers ist nach Möglichkeit beizubringen. 

Hat der Nutzungsberechtigte nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach seinem Tode übergehen soll, so geht das 

Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 beisetzungsberechtigten Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht 

das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. 

Der Rechtsnachfolger hat dem Kirchenvorstand auf dessen Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter ist. 

Ist der Rechtsnachfolger nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu erhalten, so kann er das Nutzungsrecht auf eine andere 

der in Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person übertragen, die auf Grund 

seines Nutzungsrechtes beisetzungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4. 

 

 

§ 12a 

Urnenrasengrabstätte im Rasen 

 

(1) Urnengrabstätten im Rasen werden im Todesfall der Reihe nach mit einer Urne je Grabstelle für die Dauer von 30 Jahren 

vergeben. Die Nutzung als Doppelgrabstätte ist für nahe Angehörige gem. § 11 Abs. 4 möglich. Die Liegezeit endet in diesem 

Fall 30 Jahre nach der zweiten Bestattung.  

 

(2) Die Grabstelle wird von der Kirchengemeinde einheitlich mit einem liegenden Grabstein versehen. 

 

(3) Die Pflege der Urnengrabanlage im Rasen wird von der Kirchengemeinde einheitlich durchgeführt. 

 

(4) Blumenkränze und Gestecke dürfen in der Urnengrabanlage nur an den dafür vorgesehenen Plätzen abgelegt werden. 

 

(5) Die Vorschriften für die Gestaltung der Grabstätten und Grabmale (§ 14 - 17 und 19 sowie die Richtlinien über die Gestaltung 

der Grabstätten und Grabmale) gelten nicht für die Urnengräber im Rasen. 

 

(6) Die Inschrift auf dem Grabstein beinhaltet: Namen, Geburts- und Sterbedatum. 
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§ 12 b  

Wahlurnengräber im Rondell 

 

(1) Wahlurnengräber im Rondell werden zur Bestattung von bis zu zwei Urnen je Grabstelle für die Dauer von 30 Jahren 

vergeben. Eine Verlängerung der Grabstellen ist möglich. 

 

(2) Die Grabstelle wird von der Kirchengemeinde mit einem liegenden Grabstein versehen. Die Nutzungsberechtigten können 

zwischen angebotenen Grabsteinarten wählen. 

 

(3) Die Pflege der Wahlurnengräber im Rondell wird von der Kirchengemeinde einheitlich durchgeführt. 

 

(4) Blumenkränze und Gestecke dürfen nur an den dafür vorgesehenen Plätzen abgelegt werden. 

 

(5) Die Vorschriften für die Gestaltung der Grabstätten und Grabmale (§ 14 - 17 und 19 sowie die Richtlinien über die Gestaltung 

der Grabstätten und Grabmale) gelten nicht für die Wahlurnengräber im Rondell. 

 

(6) Die Inschrift auf dem Grabstein beinhaltet: Namen, Geburts- und Sterbejahr. Ornamente auf den Grabsteinen sind erlaubt, 

der Mehrpreis wird vom Steinmetz direkt mit dem Nutzungsberechtigten abgerechnet. 

 

(7) Sofern in dieser Ordnung nichts anderes bestimmt ist, gelten für Wahlurnengräber im Rondell auch die Vorschriften für 

Wahlgrabstätten. 

 

 

 

 

§ 13 

Grabregister 

 

Der Kirchenvorstand führt ein Verzeichnis der Beigesetzten, der Grabstätten, der Nutzungsrechte und der Ruhezeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. GESTALTUNG DER GRABSTÄTTEN 

UND DER GRABMALE 

 

§ 14 

Anlage und Unterhaltung der Grabstätten 

 

(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass die Würde des Friedhofes in seinen 

einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. Wegen der Gestaltung im Einzelnen wird auf die dieser 

Friedhofsordnung anliegenden Richtlinien verwiesen. Weitergehende besondere Gestaltungsvorschriften für Teile des 

Friedhofs werden in einer besonderen Ordnung geregelt. 

 

(2) Jede Grabstätte muss innerhalb von 6 Monaten nach der Belegung oder dem Erwerb des Nutzungsrechtes vom 

Nutzungsberechtigten hergerichtet und dauernd angemessen instandgehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind von 

den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. Für das Herrichten und Instandsetzen der 

Grabstätten sind die jeweiligen Nutzungsberechtigten verantwortlich. 

 

(3) Bei einer Wahlgrabstätte ist der Nutzungsberechtigte und nach seinem Tode der Rechtsnachfolger im Nutzungsrecht für die 

Anlage und Pflege der Grabstätte verantwortlich. 

 

(4) Wird eine Grabstätte nicht den Vorschriften entsprechend angelegt oder länger als 1 Jahr in der Unterhaltung vernachlässigt, 

so ist der Nutzungsberechtigte oder, wenn ein solcher nicht vorhanden ist, einer der nächsten Angehörigen zur Beseitigung der 

Mängel in angemessener Frist schriftlich aufzufordern. Ist der Nutzungsberechtigte unbekannt oder nicht zu ermitteln, genügt 
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eine öffentliche auf 6 Monate befristete Aufforderung zur Beseitigung der Mängel. Werden die Mängel nicht in der gesetzten 

Frist beseitigt, so kann der Kirchenvorstand die Grabstätte einebnen und begrünen lassen. Grabdenkmale können nur gemäß 

§ 18 entfernt werden. 

 

(5) Der Nutzungsberechtigte darf gärtnerische Anlagen neben der Grabstätte nicht verändern. 

 

 

§ 15 

Grabgewölbe 
 

Grabgewölbe, Urnenkammern und Mausoleen dürfen nicht gebaut werden. Sind solche Anlagen bei Inkrafttreten 
dieser Ordnung vorhanden, so sind sie vom Nutzungsberechtigten in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
erhalten oder zu beseitigen. Im Übrigen gelten §  16 Absatz 4 und 5 sowie § 14 Absatz 3 entsprechend. 

 

 

§ 16 

Gestaltung und Standsicherheit  von Grabmalen und anderen Anlagen 
 

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes 
bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung darf sich ferner nicht gegen 
den christlichen Glauben richten. Im Übrigen gilt § 14 Absatz 1 entsprechend. Werkstattbezeichnungen dürfen 
nur unten an der Seite oder Rückseite eines Grabmals in unauffälliger Weise angebracht werden. Wegen der 
Gestaltung im Einzelnen wird auf die dieser Friedhofsordnung anliegenden Richtlinien verwiesen. 
(2) Für Wahlgrabstätten, Einzelwahlgrabstätten, Urnenwahlgrabstätten sowie Urnengrabstellen im Rasen besteht 
Namenspflicht.  
(3) Grabmale und  andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten. Hierfür 
sind die nutzungsberechtigten Personen verantwortlich. 
(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die 
Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei 
Gefahr im Verzuge kann der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen 
Sicherungsmaßnahmen treffen (z.B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidrige 
Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden 
angemessenen Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon 
auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen zu entfernen. Sind nutzungsberechtigte Personen nicht bekannt 
oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung 
und ein Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 

 

 

§ 17 

Errichtung und Änderung von Grabmalen 
 

(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwaltung 
anzuzeigen mit der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofsordnung und den Vorgaben des 
technischen Regelwerks entspricht.  
(2)  Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten Maßstab beizufügen. In den Anzeigeunterlagen 
sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der Befestigungsmittel mit Bemaßung und 
Materialangaben sowie die Gründungstechnik mit Maßangaben und Materialbenennung in den 
Anzeigeunterlagen eingetragen sein. 
(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollständigen Anzeige begonnen werden, wenn seitens 
der Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die Friedhofsordnung oder 
das technische Regelwerk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf begonnen werden, wenn 
die Friedhofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden Friedhofsordnung und die 
Vollständigkeit der Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten bestätigt. 
(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen 
eines Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert worden ist. 
(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend ihrer 
Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd 
standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes Regelwerk zur 
Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fassung der „Technischen Anleitung zur 
Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA Grabmal) der Deutschen Naturstein-Akademie e.V. (DENAK)“. Die TA 
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Grabmal gilt für die Planung, Erstellung, Ausführung, die Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung der 
Grabmalanlagen. 
(6) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige 
Dienstleistungserbringer (mit gleichwertiger Qualifikation in Befestigungstechnik, Planung, Berechnung und 
Ausführung von Gründungen) eine Abnahmeprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzunehmen.  Die 
gleichwertige Qualifikation i.S.v. Satz 1 ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu 
dokumentieren. 
(7) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwaltung 
spätestens sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage die Dokumentation der Abnahmeprüfung  und 
die Abnahmebescheinigung entsprechend den Anforderungen der TA Grabmal vorzulegen. 
(8) Fachlich geeignet i.S.v. § 7 Absatz 2 sind Dienstleistungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage 
sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene Gründungsart zu wählen 
und nach der TA Grabmal die erforderlichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die 
Dienstleistungserbringer müssen in der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile das richtige 
Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen sie die Standsicherheit 
von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit zu 
kontrollieren und zu dokumentieren. 
(9) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht den 
Anzeigeunterlagen und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der 
nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und 
anderer Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder 
Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtigten Person veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und 
Befestigung des Grabmals und anderer Anlagen gilt § 16 Absatz 5. 

 

 

§ 18 

Entfernung von Grabmalen 

 

(1) Grabmale dürfen während der Dauer des Nutzungsrechtes an der Grabstätte nur mit Genehmigung des Kirchenvorstandes 

entfernt werden. 

 

(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes muss der bisherige Nutzungsberechtigte bzw. seine Erben Grabmale und sonstige 

Anlagen entfernen, soweit es sich nicht um Grabmale nach § 19 handelt. Kommt er dieser Pflicht nicht innerhalb von 

3 Monaten nach der Bekanntmachung über das Abräumen der Grabstätten und bei Wahlgräbern innerhalb von 3 Monaten nach 

Ablauf der Nutzungszeit oder einer darüber hinausgehenden Ruhezeit nach, kann der Kirchenvorstand ihm eine angemessene 

Frist zur Entfernung der Grabmale setzen und zugleich darauf hinweisen, dass er nach ergebnislosem Ablauf der Frist das 

Grabmal und sonstige Anlagen auf Kosten des früheren Nutzungsberechtigten bzw. seiner Erben entfernen lassen kann. Ersatz 

für Grabmale und sonstige Anlagen ist von der Kirchengemeinde nicht zu leisten. Die Kirchengemeinde ist auch zur 

Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und sonstiger Anlagen nicht verpflichtet. 

 

(3) Bei Wahlgrabstätten kann der Nutzberechtigte dem Kirchenvorstand innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Nutzungs- 

zeit mitteilen, dass er die Wahlgrabstätte weiter pflegen und unterhalten möchte. Für die Zeit der Pflege ist weiterhin die 

Friedhofsunterhaltungsgebühr zu zahlen. Das Recht zur anschließenden Pflege und Unterhaltung der Grabstätte bleibt solange 

bestehen, wie die Friedhofsunterhaltungsgebühr bezahlt wird. Der Pflegeberechtigte kann jederzeit zum Jahresende schriftlich 

auf das Pflegerecht verzichten. Nach Beendigung des Pflegerechts veranlasst der Kirchenvorstand, auf Kosten des 

Pflegeberechtigten, die Entfernung der Grabmale und sonstigen Anlagen. 

 

 

 

 

§ 19 

Künstlerisch und geschichtlich wertvolle Grabmale 

 

Künstlerisch und geschichtlich wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Kirchengemeinde erhalten. 

 

 

VI. BENUTZUNG DER LEICHENKAMMER 

UND DER FRIEDHOFSKAPELLE 

 

§ 20 

Leichenkammer 
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(1) Die Leichenkammer dient zur Aufnahme von Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur mit Erlaubnis des Kirchenvorstandes 

betreten werden. 

 

(2) Auf Wunsch des Angehörigen kann der Sarg, sofern keine Bedenken bestehen, in der Leichenkammer von einem 

Beauftragten des Kirchenvorstandes geöffnet werden. Särge sollen spätestens 1/2 Stunde vor Beginn der Trauerfeier 

geschlossen werden. 

 

(3) Särge, in denen an anzeigepflichtigen Krankheiten Verstorbene liegen, werden nach Möglichkeit in einem besonderen Raum 

aufgestellt. Die Särge dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Gesundheitsamtes geöffnet werden. 

 

 

§ 21 

Friedhofskapelle 

 

(1) Für die Trauerfeier stehen die Friedhofskapelle oder die Kirche zur Verfügung. 

 

(2) Die Benutzung kann versagt werden, wenn der Verstorbene eine ansteckende Krankheit gehabt hat oder wenn Bedenken 

wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 

 

 

VII. GEBÜHREN 

 

§ 22 

 

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie gegebenenfalls der Kirche werden Gebühren nach der 

jeweils geltenden Gebührenordnung erhoben. 

 

 

VIII. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSVORSCHRIFTEN 

 

§ 23 

Übergangsvorschriften 

 

(1) Diese Ordnung gilt für alle bestehenden Nutzungsrechte. 

 

 

§ 24 

Inkrafttreten 

 

Diese Friedhofsordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung  

in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Bestimmungen der Kirchengemeinde für den Friedhof außer Kraft. 

 

 

Beschlossen vom Kirchenvorstand 

Genehmigt vom Kirchenkreisvorstand. 

 

Veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Cuxhaven Nr. 40 vom 24.11.2016, S. 206 

 
 


